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Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz
in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

1	 Eindeutige Kennung des Ereignisses:

Ordentliche Hauptversammlung der IONOS Group SE 2026 
(Formale Angabe gem. EU-DVO:  1b5798a96b55f011b54300505696f23c)

2	 Art der Mitteilung:

Einberufung der Hauptversammlung 
(Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM)

A	 Inhalt der Mitteilung�

1	 ISIN: DE000A3E00M1

2	 Name des Emittenten: IONOS Group SE

B	 Angaben zum Emittenten�

1	 Datum der Hauptversammlung: 19. Mai 2026 

	 (Formale Angabe gem. EU-DVO: 20260519)

2	 Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn): 11:00 Uhr (MESZ) 
	 (Formale Angabe gem. EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)

3	 Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung 

	 (Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET)

4	 Ort der Hauptversammlung: Alte Oper, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main
	 (Formale Angabe gem. EU-DVO: Alte Oper, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland)

5	� Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date): 
12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist gegenüber der Gesellschaft der am Tag der Hauptver-
sammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Aufträge zur Umschreibung des Aktienre-
gisters, die in der Zeit vom 13. Mai 2026 bis 19. Mai 2026 (jeweils einschließlich) eingehen, werden jedoch erst mit 
Wirkung nach der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 verarbeitet und berücksichtigt (sogenannter Umschreibe-
stopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Haupt-
versammlung ist daher der 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (sogenanntes Technical Record Date).
(Formale Angabe gem. EU-DVO: 20260512)

6	 Internetseite zur Hauptversammlung/URL:  
	 http://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html 

C	 Angaben zur Hauptversammlung

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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TOP 1	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des  
zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2025 
(einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetz-
buchs) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

TOP 2	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

TOP 3	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

TOP 4	� Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2026 und, für den Fall der Beauftragung einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers  
für vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2027 erstellte unterjährige Finanzberichte 
und Finanzinformationen sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts

TOP 5	� Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs
berichts für das Geschäftsjahr 2025

TOP 6	� Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 (Genehmigtes Kapital 
2026) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und entsprechende Satzungsänderung

TOP 7	� Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandel-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals 2026 (Bedingtes 
Kapital 2026) und entsprechende Satzungsänderung

TOP 8	� Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch 
unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des 
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die Ermächtigung zur Einziehung erworbener 
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung 

Übersicht Tagesordnungspunkte

TAGESORDNUNG
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Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2026

IONOS Group SE, Montabaur 
ISIN DE000A3E00M1

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein. 

Sie findet statt am 

Dienstag, den 19. Mai 2026, 
ab 11:00 Uhr (MESZ), 
in der Alten Oper, 
Opernplatz 1, 
Mozartsaal, 
60313 Frankfurt am Main.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und 
den Konzern zum 31. Dezember 2025 (einschließlich des erläuternden Berichts 
zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs) sowie des  
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat  
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat; 
der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Die vorstehenden Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an und  
während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html zugänglich.  
Sie werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern  
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über 
die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzern
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 und, für den Fall der Beauf-
tragung einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für vor der ordentlichen 
Hauptversammlung des Jahres 2027 erstellte unterjährige Finanzberichte  
und Finanzinformationen sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses –  
der Hauptversammlung vor, zu beschließen:

4.1 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frank-
furt am Main wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2026 sowie – sofern eine solche erfolgt – für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz
berichte und für die prüferische Durchsicht etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanz- 
informationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG gewählt, die vor der ordentlichen Haupt- 
versammlung des Jahres 2027 erstellt werden, wenn eine solche Prüfung beauftragt wird.

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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4.2 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt 
am Main wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung erfolgt 
vorsorglich vor dem Hintergrund, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 
der Richtlinie (EU) 2006/43/EG (EU-Abschlussprüferrichtlinie) in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2022/2464 vom 14. Dezember 2022 (EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen – „CSRD“) eine Wahl dieses Prüfers durch die Hauptversammlung ausdrücklich 
verlangt. 

Über die vorstehenden Punkte 4.1 und 4.2 soll jeweils gesondert abgestimmt werden.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten  
Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der  
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

5.  Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten  
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im Geschäftsjahr 2025 
den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung  
erstellt, der der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt wird.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin  
geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. 
Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht einschließlich des Prüfvermerks des Abschlussprüfers ist von der  
Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html zugänglich.  
Der Vergütungsbericht wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften  
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten  
Kapitals 2026 (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit des  
Bezugsrechtsausschlusses und entsprechende Satzungsänderung

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Nummer 3 das Genehmigte Kapital 2023, das am 
31. August 2026 ausläuft. Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es zur Wahrung der Flexibilität der Gesellschaft für angezeigt, 
ein neues Genehmigtes Kapital 2026 zu schaffen, so dass der Vorstand auch nach dem 31. August 
2026 ermächtigt ist, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen Stückaktien 
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Erteilung einer Ermächtigung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026  
mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und entsprechende Satzungsänderung

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Wirkung ab dem 1. September 2026 bis zum 
31. August 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lauten-
der Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 70.000.000,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Die Ermächtigung kann einmalig oder mehrmals und auch in 
Teilbeträgen ausgenutzt werden. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend festlegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 
ist, am Gewinn teilnehmen.

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Bei Bareinlagen können die neuen 
Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch von einem oder mehreren Kredit
instituten bzw. einem anderen die Voraussetzungen des Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie ausschließlich  
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

	 (a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

	� (b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen 
soll, nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 
20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien 
anzurechnen, die aufgrund von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden; 

	 �(c) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. entsprechender Options- und/oder Wandlungspflichten aus Schuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft abhängige 
oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende  
Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu  
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde;

	 �(d) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Gewährung von Aktien  
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von  
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen  
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft;
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	� (e) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgt, um Aktien in  
Erfüllung von Ansprüchen aus Aktienbeteiligungsprogrammen an gegenwärtige und  
frühere Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an gegen
wärtige und frühere Mitglieder der Vorstände bzw. Geschäftsführungen und Arbeitnehmer 
von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben. 
Soweit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet 
hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unter lit. a) bis lit. e) sind insgesamt auf einen 
Betrag von bis zu 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2026 
oder – falls dieses geringer ist – des bei Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2026 vorhandenen Grundkapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von 20 %  
des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt,  
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder sinngemäßer Anwendung von  
Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben werden, 
sowie derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf eigene Aktien entfällt, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre veräußert werden.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

b) § 4 der Satzung wird in der Nummer 3 wie folgt neu gefasst:

„3. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Wirkung ab dem 1. September 2026 bis zum 
31. August 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lauten-
der Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 70.000.000,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Die Ermächtigung kann einmalig oder mehrmals und auch in 
Teilbeträgen ausgenutzt werden. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend festlegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 
ist, an am Gewinn teilnehmen.

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Bei Bareinlagen können die neuen 
Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch von einem oder mehreren Kredit-
instituten bzw. einem anderen die Voraussetzungen des Art. 5 SE-VO i. V. m. § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie ausschließlich den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

	 (a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

	 �(b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen 
soll, nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß Art. 5 SE-VO i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 
20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien 
anzurechnen, die aufgrund von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben 
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werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden; 

	 �(c) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. entsprechender Options- und/oder Wandlungspflichten aus Schuld
verschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft abhängige 
oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende  
Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu  
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw.  
nach Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde;

	 �(d) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Gewährung von Aktien 
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von  
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen  
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft;

	� (e) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgt, um Aktien in  
Erfüllung von Ansprüchen aus Aktienbeteiligungsprogrammen an gegenwärtige und  
frühere Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an gegen
wärtige und frühere Mitglieder der Vorstände bzw. Geschäftsführungen und Arbeitnehmer 
von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben. 
Soweit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet 
hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unter lit. a) bis lit. e) sind insgesamt auf einen 
Betrag von bis zu 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2026 
oder - falls dieses geringer ist - des bei Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2026 vorhandenen Grundkapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des 
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder sinngemäßer Anwendung von Art. 5  
SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben werden, so-
wie derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf eigene Aktien entfällt, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre veräußert werden.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“

c) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Nummern 1 bis 3 des § 4 der Satzung nach  
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 anzupassen und, falls das Genehmigte  
Kapital 2026 bis zum 31. August 2029 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, 
§ 4 Nummer 3 der Satzung nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
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d) Anweisung an den Vorstand

Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung gemäß vorstehender lit. b) zur Schaffung des 
Genehmigten Kapitals 2026 zum 1. September 2026 zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

e) Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2  
Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG (Tagesordnungspunkt 6)

Der Vorstand hat gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs 4 Satz 2 AktG 
einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag  
erstattet. Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html zugänglich.  
Er wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

7. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe  
von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss  
des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen  
nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals 2026  
(Bedingtes Kapital 2026) und entsprechende Satzungsänderung

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2023 unter Tagesordnungspunkt 4 be-
schlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen läuft 
am 31. August 2026 aus. Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden.

Zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Kapitalausstattung soll der Vorstand erneut und in 
vergleichbarem Umfang zur Begebung von Options- und Wandelschuldverschreibungen ermächtigt 
und mit Wirkung ab dem 1. September 2026 ein neues Bedingtes Kapital 2026 beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und  
Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese  
Options- oder Wandelschuldverschreibungen

	 aa) Allgemeines 
 
	� Der Vorstand wird mit Wirkung ab dem 1. September 2026 ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 31. August 2029 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder 
auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.800.000.000 mit oder 
ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern oder Gläubigern von Optionsan-
leihen Optionsrechte oder den Inhabern oder Gläubigern von Wandelanleihen Wandlungs-
rechte oder -pflichten für auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 70.000.000,00 nach näherer 
Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen. 
 
Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entsprechen-
den Gegenwert – in einer gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. 
Die Schuldverschreibungen können auch durch von der Gesellschaft abhängige oder im 

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaf-
ten (nachstehend: „Konzerngesellschaften“) ausgegeben werden; für diesen Fall wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie 
für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern oder Gläubigern dieser 
Schuldverschreibungen Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den 
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 
 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Erbringung einer Sachleistung, 
insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmen, erfolgen.

	� bb) Options- und Wandelschuldverschreibungen 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Im Falle der 
Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom 
Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Namen lautender 
Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass 
der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenen-
falls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, 
kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- oder Anlei-
hebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert 
werden können. 
 
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten bei auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der Teilschuld
verschreibungen, das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand 
festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der  
Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des  
Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Namen 
lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet 
werden; ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder 
ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Die Anleihebedin-
gungen können ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des Wandlungs
preises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer  
vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Stückaktie 
der Gesellschaft während der Laufzeit der Anleihe vorsehen.

	 cc) Ersetzungsbefugnis 
 
	� Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der 

Wandlung oder Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern einen 
Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem 
volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktien der Gesellschaft im 
elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während einer in den Anlei-
hebedingungen festzulegenden Frist entspricht. Die Anleihebedingungen können auch 
vorsehen, dass die Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten verbunden ist, nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus be-
dingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten 
anderen Gesellschaft gewandelt werden oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher 
Aktien erfüllt werden kann.
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	� Die Anleihebedingungen können auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei End
fälligkeit der Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder 
-pflichten verbunden ist (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung), den Inhabern 
oder Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stück-
aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren.

	 dd) Wandlungspflicht 
 
	� Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen können auch eine Wandlungspflicht 

zum Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt oder einem bestimmten Ereig
nis) vorsehen. Die Gesellschaft kann in den Bedingungen von Wandelschuldverschrei-
bungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag oder einem 
etwaigen niedrigeren Ausgabebetrag der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt 
aus Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar auszugleichen.

	 ee) Wandlungs- und Optionspreis 
 
	� Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine Stückaktie der  

Gesellschaft muss mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis oder eine 
Wandlungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80 % des volumengewichteten durch-
schnittlichen Schlusskurses der Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen Handel 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibung, die 
mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgestattet sind, betragen oder – für 
den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des volumengewichteten 
durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handel 
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der 
Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Options- oder Wandlungspreis gemäß § 186 
Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, betragen. § 9 Abs. 1 AktG 
und § 199 AktG bleiben unberührt.

	� In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht muss der Options- oder 
Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen mindestens entweder 
den oben genannten Mindestpreis betragen oder dem volumengewichteten durchschnitt-
lichen Schlusskurs der Stückaktie der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der fünf Börsentage vor dem Tag der Endfälligkeit oder 
dem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs 
unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG 
bleiben unberührt.

	 ff) Verwässerungsschutz

	� Der Options- oder Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingungen dann ermä-
ßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist durch (i) 
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder (ii) unter 
Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital 
erhöht oder eigene Aktien veräußert oder (iii) unter Einräumung eines ausschließlichen 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt oder garantiert und in den Fällen (ii) und (iii) den 
Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein 
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Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungs-
rechts oder nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die  
Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei 
Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer Wandlungs-
pflicht bewirkt werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapital-
herabsetzung oder anderer Maßnahmen oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen 
Verwässerung des Wertes der Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten 
verbunden sind (z.B. Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte), eine Anpassung der 
Options- oder Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten vorsehen.

	 gg) Bezugsrecht und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

	� Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen ermög-
licht wird, wird den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass 
die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kredit-
instituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Werden die Schuldverschreibungen von einer nachgeordneten Konzerngesell-
schaft ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für 
die Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

	� Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, 
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, 
damit Inhabern von bereits zuvor von der IONOS Group SE und/oder durch von der Ge-
sellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehende Gesellschaften ausgegebenen Optionsrechten oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Wandlungs-
pflicht als Aktionär zustehen würde.

	� Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht  
der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen vollständig  
auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung  
gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschreibung ihren nach anerkannten,  
insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt 
jedoch nur für Schuldverschreibungen, die mit Optionsrecht oder Wandlungsrecht oder 
-pflicht ausgegeben werden, mit einem Options- oder Wandlungsrecht oder einer Wand-
lungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt  
20 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist, im Zeitpunkt der Ausübung der vor-
liegenden Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
die aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Wandel- beziehungsweise 
Optionsschuldverschreibungen auszugeben oder zu gewähren sind.

	� Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf gegen Sachleistung ausgegebene Schuldverschreibungen auszuschließen, 



14TAGESORDNUNG

insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb  
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran oder anderen einlage-
fähigen Wirtschaftsgütern, wenn der Wert der Sachleistung in einem angemessenen  
Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibung steht.

	� Die vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind insgesamt auf 
Schuldverschreibungen, die mit Optionsrecht oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausge
geben werden, mit einem Options- oder Wandlungsrecht oder einer Wandlungspflicht auf 
Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 20 % des im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieses geringer ist – des bei der 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen vorhandenen Grund-
kapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder veräußert werden.

	 hh) Durchführungsermächtigung

	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Aus-
gabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- oder 
Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis, 
zu bestimmen oder im Einvernehmen mit den Organen der die Options- oder Wandelan-
leihe begebenden Konzerngesellschaft der Gesellschaft festzulegen.

b) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 70.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 70.000.000 neuen, 
auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte  
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautender Stückaktien bei Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Wandlungspflichten) 
oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 19. Mai 2026 in der Zeit vom 1. September 2026 bis zum 31. August 2029 von der Gesell-
schaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft ausgegeben oder garantiert werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermäch
tigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die mit 
Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflichten ausgestattet sind, gemäß dem Ermäch
tigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2026 und nur insoweit durchzuführen, wie 
von Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder zur Wandlung verpflichtete 
Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder 
soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, und soweit jeweils nicht ein Barausgleich 
gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedie-
nung eingesetzt werden. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend 
von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) § 4 der Satzung wird in der Nummer 4 wie folgt geändert:

„4. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 70.000.000,00 eingeteilt in bis zu 70.000.000 auf den Namen 
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten 
oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, die von 
der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der 
Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 19. Mai 2026 in der Zeit 
vom 1. September 2026 bis zum 31. August 2029 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren 
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet 
sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht aus-
übt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu 
gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer 
anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 
jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

d) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Nummern 1, 2 und 4 des § 4 der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldver-
schreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des 
bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Optionsrechten oder Wandlungs-
rechten oder für die Erfüllung von Wandlungspflichten.

e) Anweisung an den Vorstand

Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung gemäß vorstehender lit. c) zur Schaffung 
eines Bedingten Kapitals 2026 zum 1. September 2026 zur Eintragung im Handelsregister anzu-
melden.

f) Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß  
§ 221 Abs. 4 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG (Tagesordnungspunkt 7)

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht 
über die Gründe für die in Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet.  
Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter  
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html zugänglich  
und wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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8. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum  
Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und  
zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts 
der Aktionäre sowie über die Ermächtigung zur Einziehung erworbener  
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung 

Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 26. Januar 2023 unter Tagesordnungs-
punkt 7 gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossene Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung läuft  
am 31. August 2026 aus.

Daher soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und 
zur Verwendung eigener Aktien nach Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie zur Einziehung erworbener 
eigener Aktien und zur Kapitalherabsetzung beschlossen werden. Die neue Ermächtigung soll mit 
Wirkung ab dem 1. September 2026 erteilt und bis zum 31. August 2029 befristet sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines  
Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen  
Bezugsrechts der Aktionäre sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und  
Kapitalherabsetzung

	 aa) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Wirkung ab dem 1. September 2026 bis zum 31. August 
2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen 
und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt  
bis zum 31. August 2029. Sie ist insgesamt auf einen Anteil von 10 % des im Zeitpunkt  
der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt.  
Dabei dürfen auf die nach dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen  
Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder die ihr nach § 71 d 
und § 71 e Abs. 1 Satz 1 AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesell-
schaft oder durch ein von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz 
stehendes Unternehmen oder durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft ab-
hängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausge-
übt werden und erlaubt den Erwerb eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträgen 
sowie den einmaligen oder mehrmaligen Erwerb.

	� Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten  
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch die Ausgabe 
von Andienungsrechten an die Aktionäre erfolgen.

	 i.	 �Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffentliches Kaufangebot, darf die Ge-
sellschaft je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den 
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schluss
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auktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei (3) Börsenhandelstage vor (i) 
dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, sofern der Erwerb über die Börse statt-
findet, oder (ii) vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen 
Kaufangebots, sofern der Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots erfolgt, um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreitet. Die nähere Ausgestaltung des Erwerbs 
über die Börse sowie die näheren Einzelheiten der Ausgestaltung des Angebots  
bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 
 
Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots erhebliche Kurs-
abweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen Kauf-
preisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich 
der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs während der letzten drei (3) 
Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-Grenze für das 
Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 
 
Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern bei einem 
öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene  
Rückkaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines even-
tuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien  
(Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktio-
näre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Darüber hinaus können unter in-
soweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte 
Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten vorgesehen werden.

	 ii.	� Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je Aktie 
fest, innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden können. Die näheren Einzel-
heiten der Ausgestaltung der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Kaufangeboten bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 
 
Die Kaufpreisspanne kann angepasst werden, wenn sich während der Angebotsfrist er-
hebliche Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. Der von der Gesellschaft zu zahlende 
Kaufpreis je Aktie, den die Gesellschaft aufgrund der eingegangenen Verkaufsangebote 
ermittelt, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft 
in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei (3) Börsenhandelstage vor 
dem nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkos-
ten um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag, an dem der 
Vorstand der Gesellschaft endgültig formell über die Veröffentlichung der Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder deren Anpassung entscheidet. 
 
Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern von mehreren gleichartigen 
Verkaufsangeboten wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen 
werden können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen An-
dienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der Andienungsquoten statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Aus-
schluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer 
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Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
vorgesehen werden.

	 iii.	� Erfolgt der Erwerb mittels der den Aktionären zur Verfügung gestellten Andienungs-
rechte, so können diese pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem 
Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von der Gesellschaft 
zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl Andie-
nungsrechte zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. Andienungsrechte 
können auch dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl 
von Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkauf-
volumen ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für diesen 
Fall werden die entsprechenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder 
die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), 
zu dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft veräußert 
werden kann, wird nach Maßgabe  
der Regelungen zur öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots  
bestimmt, wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkauf-
angebots unter Einräumung von Andienungsrechten ist, und gegebenenfalls ange-
passt, wobei deren maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung der Anpas-
sung ist. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihr Inhalt, die 
Laufzeit und gegebenenfalls ihre Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

	 bb) Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien

	� Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, bei einer Veräußerung 
eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft 
oder einem ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegebenen Options- und/
oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.

	� Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wird weiter ermächtigt, eigene Aktien 
in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an sämtliche Aktionäre zu 
veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Diese Ermächti-
gung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von Options- und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgegeben 
bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser  
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz  
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden.
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	� Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wird ferner ermächtigt, eigene Aktien 
zusätzlich zu einer Veräußerung über die Börse oder einer anderen das Gebot der Gleich-
behandlung aller Aktionäre wahrenden Weise zu folgenden Zwecken zu verwenden:

	• Im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von  
Unternehmensteilen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen als 
(Teil-)Gegenleistung.

	• Zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen, an denen sie 
bisher nicht zum Handel zugelassen sind. Der Preis, zu dem diese Aktien an aus-
ländischen Börsen eingeführt werden, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse 
der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 
entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der Einführung an der ausländischen 
Börse ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 5 % unter-
schreiten.

	• Zur Gewährung von Aktien der Gesellschaft in Erfüllung von Ansprüchen aus Aktien
beteiligungsprogrammen an gegenwärtige und frühere Mitglieder des Vorstands und 
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an gegenwärtige und frühere Mitglieder der Vor-
stände bzw. Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG. Soweit Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft 
Aktien gewährt werden sollen, entscheidet hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

	� Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird gemäß Art. 5  
SE-VO i.V.m. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, wie diese  
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen verwendet werden. Darüber hinaus 
kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Falle der Veräußerung der  
eigenen Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für 
Spitzenbeträge ausschließen.

	� Die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind insgesamt auf einen Betrag von 
bis zu 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieses 
geringer ist – des bei der Beschlussfassung über die Verwendung eigener Aktien vorhan-
denen Grundkapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals ist 
der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung 
von 20 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Opti-
ons- und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw. auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des Art. 5 SE-VO i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden.

	� Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen 
Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. Die Einziehung kann auch nach Art. 5 SE-VO 
i.V.m. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise erfolgen, dass sich 
durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der Gesellschaft am Grundkapital 
gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß Art. 5 SE-VO 
i.V.m. § 237 Abs. 3 Nr. 3, 2. Hs. AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Sat-
zung entsprechend anzupassen. Die Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung 
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verbunden werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den 
auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzuset-
zen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals 
in der Satzung entsprechend anzupassen.

	� Die vorstehenden Ermächtigungen gelten ab dem 1. September 2026 und können ein-
mal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Sie 
erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund früherer Er-
mächtigungen zum Rückerwerb eigener Aktien zurückerworben wurden, und solche, die 
aufgrund von Art. 5 SE-VO i.V. m. § 71d Satz 5 AktG erworben oder (i) durch ein von der 
Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen oder (ii) 
durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines von der 
Gesellschaft abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens erwor-
ben werden.

	 cc) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

	� Der Aufsichtsrat wird in Übereinstimmung mit § 12 der Satzung ermächtigt, die Fassung 
der Satzung im Falle der Kapitalherabsetzung entsprechend anzupassen.

b) Bericht des Vorstands über den Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der  
Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien sowie den Ausschluss des Bezugsrechts bei der  
Verwendung zurückerworbener eigener Aktien gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Tagesordnungspunkt 8) 

Der Vorstand hat gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 8 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächti-
gungen zum Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb eigener 
Aktien sowie den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung zurückerworbener eigener 
Aktien erstattet. Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet 
unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html  
zugänglich. Er wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html


21TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

I. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesell-
schaft auf EUR 140.000.000,00. Es ist eingeteilt in 140.000.000 auf den Namen lautende nennwert-
lose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Jede Aktie 
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung beläuft sich somit auf 140.000.000. Die Gesamtzahl der Stimmrechte schließt die im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung gehaltenen 3.153.361 eigenen Aktien ein, aus 
denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine 
Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorgesehenen Abstimmungen zu den 
Tagesordnungspunkten 2 bis 4 sowie zu den Tagesordnungspunkten 6 bis 8 haben verbindlichen 
Charakter, die vorgesehene Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 5 hat empfehlenden Charakter. 
Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ 
(Ablehnung) abstimmen oder auf eine Stimmabgabe verzichten. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung  
und technisch maßgeblicher Bestandsstichtag

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere 
des Stimmrechts, sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft angemeldet haben und am Tage der Haupt-
versammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Entscheidend für 
die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist deren Zugang.

Die Anmeldung kann über das Aktionärsportal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html erreichbar ist, 
gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren erfolgen. Aktionäre, die die Anmeldung 
über das Aktionärsportal vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer und das 
zugehörige Zugangspasswort.

Aktionäre, die sich für den elektronischen Einladungsversand registriert haben, verwenden hierzu 
ihr selbst gewähltes Zugangspasswort. 

Alle übrigen Aktionäre, die im Aktienregister verzeichnet sind, erhalten ihre Aktionärsnummer und 
ein zugehöriges Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung per Post 
zugesandt.

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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Die Anmeldung kann auch über einen der folgenden Kontaktwege (postalische Anschrift,  
E-Mail-Adresse) zugehen.

IONOS Group SE,
c/o Computershare Operations Center,
80249 München,
anmeldestelle@computershare.de

Ein Formular, das hierfür verwendet werden kann, ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html abrufbar.

Die Anmeldung kann gemäß § 67c AktG über Intermediäre an eine der oben genannten Adressen 
bzw. über die unten genannte SWIFT-Adresse bis spätestens 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)  
(Zugang maßgeblich), an die Gesellschaft übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre,  
die diese Möglichkeit nutzen möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen  
Letztintermediär, z. B. ihre Depotbank, zu wenden.

	 SWIFT: CMDHDEMMXXX;  
	� Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management  

Application (RMA) erforderlich

Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der  
Einladungsmail bzw. -schreiben oder den diesbezüglichen Angaben im Internet unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html.

Mit der Anmeldung kann der Aktionär eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung anfordern.  
Aktionäre, die sich über das Aktionärsportal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html erreichbar  
ist, anmelden, haben die Möglichkeit, sich ihre Eintrittskarte unmittelbar selbst auszudrucken,  
bzw. sich diese per E-Mail zusenden zu lassen. Wir bitten unsere Aktionäre, die Eintrittskarten  
zur Hauptversammlung mitzubringen. Der Erhalt und die Vorlage einer Eintrittskarte sind  
jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung  
des Stimmrechts, sondern dienen lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.  
Die Stimmkarten werden vor der Hauptversammlung am Versammlungsort ausgehändigt. 

Maßgeblich für das Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Haupt-
versammlung. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden vom 13. Mai 2026, 00:00 Uhr (MESZ) 
bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) keine Umschreibungen im Aktienregister 
vorgenommen werden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record 
Date) ist daher der 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ).

3. Freie Verfügbarkeit der Aktien 

Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen. Für ihr Recht  
zur Teilnahme und das Stimmrecht ist jedoch entscheidend, dass die Aktionäre am Tag der Haupt-
versammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Für den Umfang 
ihres Stimmrechts ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung 
maßgeblich.

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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4. Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimm-
recht unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder den weisungsgebunde-
nen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen.

Auch im Fall der Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den  
Aktionär oder durch den Bevollmächtigten sowie der Eintragung des Aktionärs im Aktionärs
register (siehe dazu oben unter I.2).

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder sind über das Aktionärsportal,  
das über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ionos-group.com/de/investor- 
relations/hauptversammlung/2026.html erreichbar ist, vorzunehmen, wenn keine Vollmacht 
nach § 135 AktG erteilt wird. Sie können der Gesellschaft über das Aktionärsportal, das über die 
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/haupt-
versammlung/2026.html erreichbar ist, gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren 
übermittelt werden. Dafür verwenden Aktionäre ihre Zugangsdaten.

Für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung stehen auch die folgenden Adressen 
(postalische Anschrift, E-Mail-Adresse) zur Verfügung:

IONOS Group SE,
c/o Computershare Operations Center,
80249 München,
anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung einer Vollmacht bzw. deren Widerruf kann gemäß § 67c AktG über Intermediäre an 
eine der oben genannten Adressen bzw. über die unten genannte SWIFT-Adresse, an die Gesell-
schaft übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen möchten, 
werden gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen Letztintermediär, z.B. ihre Depotbank, zu wenden.

SWIFT: CMDHDEMMXXX;  
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management  
Application (RMA) erforderlich

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Vollmachtsformular, das zur Vollmachtsertei-
lung verwendet werden kann. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch jederzeit auf 
Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/
investor-relations/hauptversammlung/2026.html abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, eine 
Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachts
formulars zu erteilen. Die Verwendung des Formulars ist nicht verpflichtend.

Für die Erteilung von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 
oder sonstige Personen nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten und deren Widerruf sowie 
die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestim-
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mungen, insbesondere § 135 AktG, sowie unter Umständen ergänzende, von den zu Bevollmäch-
tigenden aufgestellte Anforderungen. Wir bitten unsere Aktionäre, sich insoweit mit den jeweils zu 
Bevollmächtigenden abzustimmen.

Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post und über das unter der oben 
genannten Internetadresse erreichbare Aktionärsportal wird berücksichtigt, soweit sie bis zum 
18. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) erfolgt. Für die Übermittlung des Nachweises per Post ist der Ein-
gang an der oben genannten Adresse maßgeblich. Die Übermittlung des Nachweises der Bevoll-
mächtigung an die oben genannte E-Mailadresse kann bis zum Beginn der Hauptversammlung 
vorgenommen werden.

Am Tag der Hauptversammlung stehen für die Erteilung, den Nachweis und den Widerruf der Be-
vollmächtigung auch die Ein- und Ausgangskontrollen zur Hauptversammlung in der Alten Oper, 
Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, zur Verfügung. Die Gesellschaft hält für die Aktionäre vor-
bereitete Widerrufsformulare bereit.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Soweit von der Ge-
sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Weisungen zu Verfahrensfragen nehmen 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. Ebenso wenig nehmen 
die Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. Die Stimmrechtsvertreter sind ver-
pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen 
ausüben. Auch im Fall der Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter 
bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder durch den Bevollmächtigten 
sowie der Eintragung des Aktionärs im Aktionärsregister (siehe dazu oben unter I.2).

Die Erteilung, der Widerruf sowie die Änderung von Vollmachten und Weisungen gegenüber den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern sind nur wie folgt möglich: 

	• Unter dem Aktionärsportal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html  
erreichbar ist, bis zum 18. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ).

	• Unter der für die Anmeldung in Abschnitt I.2 genannten postalischen Adresse bis zum 18. Mai 
2026, 18:00 Uhr (MESZ) oder unter der für die Anmeldung in Abschnitt I.2 genannten E-Mail-
Adresse bis zum Beginn der Hauptversammlung. Bitte verwenden Sie hierzu das Formular für 
die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter. Dieses Formular wird den Aktionären, die sich nicht für den elektronischen Ein-
ladungsversand registriert haben, mit der Eintrittskarte übersandt und wird den Aktionären 
auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet  
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html abrufbar.

	• Über Intermediäre an eine der oben genannten Adressen bzw. über die unten genannte 
SWIFT-Adresse. Aktionärinnen und Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen möchten, werden 
gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen Letztintermediär, z.B. ihre Depotbank, zu wenden.

SWIFT: CMDHDEMMXXX;  
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management  
Application (RMA) erforderlich
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Im Übrigen stehen dafür am Tag der Hauptversammlung bis kurz vor Beginn der Abstimmung 
auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in der Alten Oper, Opernplatz 1, 
60313 Frankfurt am Main, zur Verfügung.

Im Falle des persönlichen Erscheinens des Aktionärs oder seines Bevollmächtigten in der Haupt-
versammlung wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eine ihm erteilte  
Vollmacht nicht ausüben. 

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter finden sich auf dem hierzu vorgesehenen Formular sowie im Internet 
unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine bereits erteilte Bevollmäch
tigung/Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Bevollmäch
tigung/Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

5. Stimmabgabe im Wege der Briefwahl (auch über elektronische  
Kommunikation)

Teilnahmeberechtigte Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege der 
Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) abgeben.

Die Stimmabgabe per Briefwahl kann der Gesellschaft wahlweise über einen der folgenden  
Kontaktwege übermittelt werden.

Für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl per Post kann das Formular verwendet werden,  
das die Aktionäre mit der Eintrittskarte erhalten. Das Briefwahlformular wird den Aktionären auch 
jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter https://www.ionos-group.
com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html abrufbar. Bitte senden Sie das ausgefüll-
te Formular an die nachstehend genannte Adresse zurück. Briefwahlstimmen, die nicht einer ord-
nungsgemäßen Anmeldung zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt.

IONOS Group SE,
c/o Computershare Operations Center,
80249 München 

Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html  erreichbar ist, 
erfolgt gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren.

Die Stimmabgabe per Briefwahl bzw. deren Änderung oder Widerruf kann gemäß § 67c AktG über 
Intermediäre an eine der oben genannten Adressen bzw. über die unten genannte SWIFT-Adresse, 
an die Gesellschaft übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen 
möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen Letztintermediär, z.B. ihre Depotbank, 
zu wenden.

SWIFT: CMDHDEMMXXX; 
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management  
Application (RMA) erforderlich
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Briefwahlstimmen per Post werden berücksichtigt, soweit sie bis zum 18. Mai 2026, 18:00 Uhr 
(MESZ) an der oben benannten Adresse eingehen. Über das unter der oben genannten Internet-
adresse erreichbare Aktionärsportal können Briefwahlstimmen bis zum 18. Mai 2026, 18:00 Uhr 
(MESZ) abgegeben werden. Über Intermediäre gemäß § 67c AktG können Briefwahlstimmen  
bzw. deren Änderung oder Widerruf bis zum 18. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) abgegeben werden.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige 
Personen nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können sich der Briefwahl bedienen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine bereits erfolgte Stimmabgabe 
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt 
der Einzelabstimmung.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen einge-
hen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per Aktionärsportal, (2) auf dem Post-
weg übersandte Erklärungen, (3) über Intermediäre gemäß § 67c AktG übermittelte Erklärungen.

Im Falle eines persönlichen Erscheinens des Aktionärs (oder seines Bevollmächtigten) in der 
Hauptversammlung wird eine vorher abgegebene Briefwahl nicht gewertet. 

Nähere Einzelheiten zur Stimmabgabe per Briefwahl finden sich auf dem hierzu vorgesehenen 
Formular sowie im Internet unter 
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html.

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html
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II. Rechte der Aktionäre

(Angaben nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1,  
127, 131 Abs. 1 AktG)
	
1. Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG, Art. 56 SE-VO, 
§ 50 Abs. 2 SE-AG)

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG, Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG 
müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis zum Ablauf des 18. April 2026, 
24:00 Uhr (MESZ) schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB (d. h. unter Hinzufügung 
des Namens und mit qualifizierter elektronischer Signatur) zugehen:

IONOS Group SE
Investor Relations
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
investor-relations@ionos-group.com  
(unter Hinzufügung des Namens und mit qualifizierter elektronischer Signatur)

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht bereits mit der 
Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger ein-
schließlich des Namens der Aktionärin/ des Aktionärs bekannt gemacht. Sie werden außerdem im 
Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html 
veröffentlicht und den Aktionären mitgeteilt

Weitergehende Erläuterungen zu Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG, 
Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG und deren Voraussetzungen stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.
html  zur Verfügung.
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2. Anträge von Aktionären (§ 126 Abs. 1 AktG)

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen die Vorschläge  
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen.

Bis zum Ablauf des 4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft unter der nachstehenden Adres-
se zugegangene Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung im 
Sinne von § 126 Abs. 1 AktG werden den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html  unverzüglich 
zugänglich gemacht: 

IONOS Group SE
Investor Relations
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
investor-relations@ionos-group.com

Weitergehende Erläuterungen zu Gegenanträgen nach § 126 Abs. 1 AktG und deren Vorausset-
zungen sowie zu den Gründen, aus denen gemäß § 126 Abs. 2 AktG ein Gegenantrag und dessen 
Begründung nicht über die Website zugänglich gemacht werden müssen, stehen auf der Internet-
seite der Gesellschaft unterhttps://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversamm-
lung/2026.html  zur Verfügung.

3.Wahlvorschläge von Aktionären (§ 127 AktG)

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder zur Wahl von Abschlussprüfern zu machen, soweit Gegenstand der Tagesord-
nung eine Wahl ist.

Bis zum Ablauf des 4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft unter der unter II.2. genannten 
Adresse zugegangene Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG werden den Aktionären 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/2026.html  unverzüglich zugänglich gemacht.

Weitergehende Erläuterungen zu Wahlvorschlägen nach § 127 AktG und deren Voraussetzungen 
sowie zu den Gründen, aus denen gemäß § 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Abs. 2 und § 127 Satz 3 AktG ein 
Wahlvorschlag und dessen Begründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden 
müssen, stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.ionos-group.com/de/in-
vestor-relations/hauptversammlung/2026.html  zur Verfügung.

4. Auskunftsrecht der Aktionäre (§ 131 Abs. 1 AktG)

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung am 19. Mai 
2026 vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit 
ihr verbundenen Unternehmen, die Lage des IONOS-Konzerns und der in den IONOS-Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten 
Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.
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Gemäß § 17 Nr. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der  
Aktionäre zeitlich angemessen beschränken.

Weitergehende Erläuterungen zum Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG stehen 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/2026.html zur Verfügung.

III. Informationen und Unterlagen  
zur Hauptversammlung

Der Inhalt der Einberufung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und 
weitere nach § 124a AktG zugänglich zu machende Informationen und Formulare im Zusammen-
hang mit der Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026.html zugänglich. 

Die zugänglich zu machenden Informationen und Unterlagen werden, soweit erforderlich,  
auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der gleichen Internet
adresse bekanntgegeben.

IV. Hinweise zum Datenschutz  
für Aktionäre

Die IONOS Group SE verarbeitet die personenbezogenen Daten von Aktionären und Aktionärsver-
tretern zu gesetzlich vorgegebenen Zwecken, insbesondere zur Führung des Aktienregisters und 
zur Abwicklung von Hauptversammlungen, sowie im Einzelfall zur Wahrung ihrer berechtigten 
Interessen. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie im Inter-
net unter https://www.ionos-group.com/de/datenschutz-aktionaere.

Montabaur, im April 2026

IONOS Group SE
Der Vorstand
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